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 Zweck 
 
Art.   1 Dieses Reglement beinhaltet Rechte und Pflichten der Mitglieder, welche in den 

Statuten nicht im Einzelnen geregelt sind und nicht die Beitragspflicht betreffen. 
 
 Allgemeines 
 
Art.   2 Die Mitglieder haben sich innerhalb und in der näheren Umgebung einer Sportstätte 

vorbildlich zu benehmen. Im Besonderen ist auf ein anständiges Auftreten, korrekte 
Bekleidung, Vermeidung von Lärm und Abfall zu achten. Negatives Auffallen ist nicht 
im Interesse des Vereins. 

 
Art.   3 Bei Verschiebungen zu Anlässen haben die Spieler als Team aufzutreten. Dabei sind 

möglichst wenige Motorfahrzeuge zu benützen. 
 
Art.   4 Respekt, Achtung und Fairness gegenüber anderen Teams, Schiedsrichtern und 

Fans sind die Basis des Sports und der Vereinsphilosophie. Einzig der Captain oder 
der zuständige Teamverantwortliche sollten sich gegenüber dem Schiedsrichter 
äussern. Die Verbandregeln sind in jedem Fall einzuhalten. 

  
Art.   5 Bei grober Missachtung von Anstand und Fairness kann ein Spieler intern 

sanktioniert werden (Sperre und/oder Busse). Die Busse beträgt mindestens CHF 
50.- (Art. 26 der Statuten). 

  
Art.   6 Der Spieler hat die vom Verband festgelegte Geldstrafe für Sanktionen (z.B. rote 

Karte) selbst zu übernehmen, ungeachtet der Höhe und der Teamzugehörigkeit. Der 
Vorstand behält sich für solche Fälle das Recht vor, weitere Sanktionen (z.B. interne 
Spielsperre) auszusprechen (Art. 26 der Statuten). 

 
Art.   7 Der einheitliche Auftritt der Mitglieder bei Spielen und Events ist dem Verein ein 

grosses Anliegen. Das Tragen der offiziellen Vereinsbekleidung ist für sämtliche 
Anlässe Pflicht, ausser der Verein schreibt dies für den spezifischen Anlass anders 
vor. Als Anlässe gelten insbesondere Spiele (Meisterschaft, Cup, Vorbereitungs-
turniere etc.), Helfereinsätze und Trainingsevents (Trainingslager/Trainings-
weekends). 

 
 Trainings- und Spielbetrieb 
 
Art.   8 Die Teamverantwortlichen führen über den Trainings- und Spielbetrieb eine Prä-

senzliste (Für Junioren nach Vorgabe von Jugend & Sport). 
 
Art.   9 Absenzen sind dem zuständigen Teamverantwortlichen und bei dessen 

Abwesenheit dem Trainingsleiter zu melden. 
 
Art. 10 Pro Saison sind maximal 3 unentschuldigte Absenzen erlaubt. 
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Art. 11 Massnahmen des Vorstandes im Sinne von Art. 26 der Statuten bleiben vorbehalten. 
 
Art. 12 Für Wertsachen wird nicht gehaftet.  
  
 Todesfälle 
 
Art. 13 Jedes Mitglied erachtet es als Ehrensache, einem verstorbenen Aktivmitglied das 

Grabgeleit zu erweisen. Eine Kranzspende ist angebracht. 
 
Art. 14 Bei anderen Mitgliedern wird der Trauerfamilie in angemessener Weise das Beileid 

ausgedrückt. 
  
 Beitrittserklärung 
 
Art. 15 Erklärung von Art. 14 + 25 der Statuten. 
 Um als Aktivmitglied des UHCFS aufgenommen zu werden, muss jeder Bewerber 

eine Beitrittserklärung unterzeichnen. Bestimmte Funktionäre (Art. 6 Statuten) wie 
z.B.  Schiedsrichter, Teamverantwortliche, Trainer und Betreuer zusätzlich einen 
Vertrag. Ein solcher Vertrag geht dem übrigen Vereinsrecht vor. 

 
 Helfereinsätze und Aktionen 
 
Art. 16 Aktivmitglieder (Art. 6 Statuten) können durch Bestimmung des Vorstands für 

Helfereinsätze aufgeboten werden. 
 
Art. 17 Helfereinsätze sind gemäss Aufgebot zu leisten. Allfällige Einsprachen gegen 

Aufgebote sind schriftlich beim Vorstand einzureichen und werden durch diesen 
abschliessend beurteilt. 

 
Art. 18 Lizenzierte und nicht lizenzierte Spieler (Art. 6 Statuten) sind zur Teilnahme an 

Aktionen des Vereins verpflichtet (z.B. Weinverkauf, Sponsorenlauf). 
 
Art. 19 Von der Pflicht Helfereinsätze zu leisten und an Aktionen des Vereins teilzunehmen 

befreit sind Ehrenpräsidenten, Ehren- und Vorstandsmitglieder. Für diese gilt 
Freiwilligkeit. 

 
Art. 20 Nicht geleistete Helfer- und Aktioneneinsätze werden durch den Vostand 

sanktioniert (Sperre und/oder Busse). 
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 Junioren 
 
Art. 21 Gemäss Verbandsstatuten sind die Junioren altersmässig in verschiedene 

Kategorien eingeteilt. Junioren gelten als Aktivmitglieder mit den entsprechenden 
Einschränkungen der Mitgliedschaftsrechte gemäss Statuten und Reglementen 
(insbesondere Art. 7, 20, 21, 57 + 58 der Statuten). 

  
 Sanktionen 
 
Art. 22 Folgende Sanktionen können durch den Verein auferlegt werden. 
 
 a)  Unenschuldigtes Fernbleiben von der Generalversammlung: Busse min.  CHF 

50.- 
 b)  Missachtung von Anstand und Fairness (gemäss Art. 4) 
 c)  Sanktionen des Verbands (gemäss Art. 6) 
 d) Unenschuldigte Trainingsabsenz (gemäss Art. 9 + 10) 
 e) Nicht geleistete Helfer- und Aktioneneinsätze (gemäss Art. 16 + 18) 
 f) Grobe Verstösse gegen Weisungen (Statuen, Reglemente, Pflichtenhefte) oder 

Weisungen des Verbands (gemäss Art. 26 Statuten) 
 f) Es steht den jeweiligen Teams frei, eigene zusätzliche Bussentarife für 

Trainingsabsenzen, Verspätungen, Strafen usw. festzulegen und das so 
vereinnahmte Geld in eine Teamkasse zu legen.  

   
 
 
  


